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(3) Die dauernde oder vorübergehende Übergabe von 
Jagdwaffen und -munition an Unbefugte ist nicht ge
stattet.

(4) Die Organe der Deutschen Volkspolizei haben un
geachtet der Verantwortlichkeit der in den Absätzen 1 
und 2 genannten Personen das Recht und die Pflicht, 
die ordnungsgemäße Verwaltung, Aufbewahrung und 
Verwendung der Jagdwaffen und -munition zu kon
trollieren und notwendige Auflagen zu erteilen.

§ 8
Jeder Verlust von Jagdwaffen und -munition ist un

verzüglich der nächsten Dienststelle der Deutschen 
Volkspolizei zu melden. Unabhängig davon ist der 
Besitzer bzw. Verwalter von Jagdwaffen und-munition 
verpflichtet, alle Möglichkeiten zu erschöpfen, um den 
Verlust aufzuklären und in Verlust geratene Jagd
waffen und -munition wieder herbeizuschaffen.

§ 9
Über den Bestand, Zugang und Abgang von Jagd

waffen und -munition haben die Jagdbehörden und die 
staatlich beauftragten Jagd berechtigten einen Nachweis 
zu führen, der den Organen der Deutschen Volks
polizei sowie der übergeordneten Jagdbehörde bei Kon
trollen vorzulegen ist.

§ 10
(1) Die Aufbewahrung von Jagdwaffen und -munition 

darf nur in Schränken oder Behältnissen mit Sicher
heitsschlössern (möglichst Stahlblechschränken) er
folgen. Waffen und Munition sind in getrennten Be
hältnissen unterzubringen.

(2) Für die Aufbewahrung von mehr als fünf Jagd
waffen sind in jedem Falle Stahlblech- oder Panzer
schränke mit Sicherheitsschlössern zu verwenden. Die 
Unterbringung ist auch gestattet in Räumen mit ver
gitterten Fenstern und stahlblechbeschlagenen Türen 
mit Sicherheitsschloß.

(3) Die Behältnisse zur Aufbewahrung von Jagd
waffen und -munition sind nach Möglichkeit fest mit 
dem Fußboden oder Mauerwerk zu verankern.

§ 11
Die Einlagerung von Jagdwaffen und -munition bei 

staatlich beauftragten Jagdberechtigten und Jagd
behörden darf erst erfolgen, wenn das zuständige 
Volkspolizei-Kreisamt nach Überprüfung der Sicher
heit die schriftliche Zustimmung hierzu erteilt hat.

§ 12
Soweit vorübergehend staatlich beauftragte Jagd

berechtigte oder andere mit der Verwaltung von Jagd
waffen und -munition beauftragte Personen durch län
gere Abwesenheit, Krankheit, Urlaub o. ä. ihre Auf
bewahrungspflicht über die in ihrer Verwaltung befind
lichen Jagd waffen und -munition nicht ausüben 
können, hat die zuständige Jagdbehörde eine andere 
zur Verwaltung von Jagd waffen und -munition be
rechtigte Person einzusetzen.

IV.
Verwendung von Jagdwaffen

§ 13
(1) Die Verwendung von Jagd waffen ist erlaubt
a) zur Erlegung von jagdbarem Wild und Raubzeug 

entsprechend den jagdgesetzlichen Bestimmungen;
b) in Ausübung des Jagdschutzes zum Zwecke der 

Selbstverteidigung;

c) bei Überfällen durch bewaffnete Verbrecher, falls 
der Jagdwaffenträger ernstlich bedroht wird;

d) zur Verteidigung von Bürgern bei Überfällen 
durch bewaffnete Verbrecher.

(2) Die Anwendung der Jagdwaffe nach Abs. 1 Buch
staben b bis d ist jedoch erst dann erlaubt, wenn alle 
anderen Möglichkeiten zur Abwehr der Gefahr er
schöpft sind.

(3) Vor Abgabe eines Zielschusses in den Fällen des 
Abs. 1 Buchstaben b bis d hat zuerst ein Warnschuß 
zu erfolgen, es sei denn, daß durch die Verzögerung 
des Zielschusses eine unmittelbare Gefahr für Leib 
oder Leben für den Träger der Jagdwaffe oder eine 
andere Person eintreten würde.

(4) Außer der Verwendung von Jagdwaffen entspre
chend Abs. 1 Buchst, a ist jede Verwendung der Jagd
waffe unverzüglich als besonderes Vorkommnis der 
örtlich zuständigen Dienststelle der Deutschen Volks
polizei zu melden.

V.
Reparaturen und Veränderungen von Jagdwaffen

sowie Herstellung und Veränderungen von 
Jagdmunition

§ 14
(1) Jede technische Veränderung an Jagdwaffen mit 

Ausnahme der Zielfernrohrmontage darf nur mit Er
laubnis der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei 
erfolgen.

(2) Reparaturen und Veränderungen an Jagdwaffen 
sind nur den Betrieben gestattet, die hierfür die Er
laubnis haben.

(3) Die Selbstherstellung bzw. Veränderung von Jagd
munition ist nicht gestattet.

VI.
Schlußbestimmungen

§ 15
(1) Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer 

Verkündung in Kraft.
(2) Die Erste Durchführungsbestimmung vom 4. März 

1954 zum Gesetz zur Regelung des Jagdwesens (GBl. 
S. 431) tritt gleichzeitig außer Kraft.

Berlin, den 8. Januar 1957
Der Minister 

für Land- und Forst 
Wirtschaft

I. V.: W i l k e
Staatssekretär

Fünfte Durchführungsbestimmung* 
zum Gesetz zur Regelung des Jagdwesens.

Vom 8. Januar 1957
Auf Grund der §§ 2, 6 und 33 des Gesetzes vom 

25. November 1953 zur Regelung des Jagdwesens (GBl. 
S. 1175) wird folgendes bestimmt:

I.
Organisation und Durchführung von Jagden

§ 1
Kollektivjagden werden in der Regel durch Jagd

gemeinschaften der Gesellschaft für Sport und Technik 
gemeinsam mit den Jagdgebietsverantwortlichen und 
den staatlich beauftragten Jagdberechtigten organisiert 
und durchgeführt. Die Kontrolle von Kollektivjagden 
obliegt den Jagdbehörden der Kreise.

Der Minister des Innern
M a c o n

• 4. DB (GBl. I S. 60)


